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Steuerminderung beim 
Straßenbau 

Kosten für den Ausbau einer Gemein-
destraße, an denen sich ein Anlieger 
beteiligen muss, können gemäß Einkom-
mensteuergesetz als Handwerkerleistun-
gen mit 20 Prozent von maximal 6 000 
Euro steuermindernd berücksichtigt wer-
den. Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Nürnberg (Aktenzeichen 7 K 1356/14) gilt 
dies auch dann, wenn die Arbeiten am 
öffentlichen Straßennetz anfallen. 

Demnach sind nicht nur Handwerkerleis-
tungen begünstigt, die in einem Haushalt 
des Steuerzahlers erbracht werden. Das-
selbe gelte vielmehr auch bei Leistungen, 
die für den Haushalt erbracht wurden. Im 
Urteilsfall ging es um öffentliches Stra-
ßenland vor dem Grundstück des Klägers, 
das zu einer Straße ausgebaut wurde. 
Auch die Zuleitungen für Wasser und das 
Internet wurden modernisiert. Zwischen 
der ausgebauten Straße und der Woh-
nung des Klägers bestehe – wie der Bun-
desfinanzhof verlangt – eine räumlich-
funktionale Beziehung. Das von der Fi-
nanzverwaltung gegen dieses Urteil 
angestrengte Revisionsverfahren wurde 
zurückgezogen, sodass das Urteil rechts-
kräftig ist. 

(Wüstenrot Bausparkasse)

Rätselhafter  
Wasserverbrauch

Die bloße Wahrscheinlichkeit reicht zur 
Entlastung eines Grundstückseigentü-
mers nicht aus, wenn auf seinem Anwe-
sen plötzlich der Wasserverbrauch nach 
oben schnellt. Kann er keinen techni-
schen Defekt der Messgeräte nachwei-
sen, muss er laut einem Urteil des Ver-
waltungsgerichts Neustadt/Weinstraße 
(Aktenzeichen 4 K 203/15.NW) den ent-
sprechenden Betrag bezahlen.

„Das kann doch nicht mit rechten Dingen 
zugehen“, dachte sich ein Grundstücksei-
gentümer, als er die Rechnung für seinen 
Wasserverbrauch erhielt. Demnach hätte 
er auf seinem privaten Anwesen binnen 
18 Monaten 1 088 Kubikmeter konsu-
miert, obwohl das Haus noch gar nicht 
bewohnt gewesen sei. Die Gesamtrech-
nung für diesen Zeitraum betrug immer-
hin knapp 4 000 Euro. Auf seine Be-
schwerde hin wurde der Wasserzähler zur 

Untersuchung an einen Experten weiter-
geleitet, der allerdings keinen Defekt 
feststellen konnte. Die nachgewiesene 
Funktionstüchtigkeit des geeichten Was-
serzählers war für die Richter das ent-
scheidende Argument. Wenn das der Fall 
sei, dann müsse der Verbraucher für den 
hohen Konsum auch tatsächlich aufkom-
men. Die Ungewissheit, wie ein derartig 
hoher Verbrauch zustande gekommen sei, 
gehe zulasten des Betroffenen. Die Ge-
bührenbescheide des Wasserversorgers 
seien deswegen rechtmäßig ergangen.

(LBS Infodienst)

Grenzen des Begriffs  
der Eigennutzung

Wird die eigengenutzte Wohnung ver-
kauft, bleibt ein Gewinn aus dem Verkauf 
in der Regel steuerfrei. Dies gilt laut eines 
Urteils des Finanzgerichts Hessen (Akten-
zeichen 1 K 1654/14) aber nicht, wenn 
die Wohnung vor dem Verkauf vom ehe-
maligen Lebenspartner und gemeinsamen 
Kindern bewohnt wurde. Im entschiede-
nen Fall war der Kläger alleiniger Eigen-
tümer der Wohnung, die er zunächst 
auch mit seiner Lebensgefährtin und dem 
gemeinsamen Kind selbst nutzte. Nach 
der Trennung zog der Kläger aus und 
überlies die Wohnung seiner ehemaligen 
Lebensgefährtin und dem Kind. 

Der Verkauf der Wohnung ergab einen 
Veräußerungsgewinn, für den das Finanz-
amt Einkommensteuer festsetzte. Dage-
gen klagte der ehemalige Eigentümer. Er 
argumentierte, dass der Gesetzgeber die 
Selbstnutzung auch dann akzeptiert, 
wenn die Wohnung einem minderjähri-
gen Kind unentgeltlich überlassen wird. 
Das Finanzgericht Hessen gab jedoch 
dem Finanzamt Recht. Eine alleinige 
Nutzung der Wohnung durch das Kind sei 
nicht gegeben, da die ehemalige Lebens-
gefährtin mit in diesem Haushalt lebte. 
Somit lag weder eine Nutzung durch den 
Eigentümer, noch eine alleinige Nutzung 
durch das Kind vor.

(Wüstenrot Bausparkasse)

Unzumutbare Arbeiten  
an Wohnung 

Ein Mieter ist laut eines Urteils des Land-
gerichts Berlin (Aktenzeichen 65 S301/15) 
grundsätzlich verpflichtet, Erhaltungs-
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maßnahmen in der Wohnung durch den 
Vermieter zu dulden. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn der Mieter aufgrund der 
entsprechenden Arbeiten seine Wohnung 
monatelang nicht nutzen kann. In diesem 
Fall müssten die Modernisierungs- und 
Instandsetzungsarbeiten nicht geduldet 
werden, weil in einer solchen Duldungs-
pflicht laut Gericht eine unzumutbare 
Härte läge. In dem entschiedenen Fall 
waren umfangreiche Arbeiten geplant. 
Unter anderem standen die Erneuerung 
einer Fernwärmestation sowie von Versor-
gungs- und Elektroleitungen, der Umbau 
eines Badezimmers, der Einbau eines An-
schlusses für einen Geschirrspüler, Fliesen-
arbeiten in Bad und Küche, ein Fenster-
austausch, der Anbau zusätzlicher Balkone 
sowie Fassaden-und Wärmedämmarbeiten 
zur Diskussion. Nach Auffassung des Ge-
richts hätten sie zu einer gravierenden 
Belastung des Mieters geführt.

(Wüstenrot Bausparkasse)

Eigenbedarf ist  
erklärungsbedürftig

Die Eigenbedarfskündigung ist, rechtlich 
gesehen, ein scharfes Schwert. Sie bietet 
dem Eigentümer einer Wohnung oder 
eines Hauses die Chance, seine Mieter 
vergleichsweise rasch vor die Türe zu 
setzen. Doch im Gegenzug erwartet die 
Rechtsprechung in solch einem Fall, dass 
die Pläne zur Eigennutzung schon eini-
germaßen klar formuliert sind. In einem 
vor dem Bundesgerichtshof (Aktenzei-
chen VIII ZR 297/14) verhandelten Fall 
kündigte die Eigentümerin eines Mehrfa-
milienhauses mit 15 Wohnungen eine 
Drei-Zimmer-Wohnung sowie eine Man-
sardenwohnung, weil sie die Objekte zum 
Teil selbst und zum Teil als eine für die 
Tochter vorgesehene Maisonettewoh-
nung verwenden wollte.

Das alles war den Richtern zu vage. Der 
Nutzungswunsch müsse sich schon „so 
weit verdichtet haben, dass ein konkretes 
Interesse an einer alsbaldigen Eigennut-
zung besteht“. Daran gebe es hier ernst-
hafte Zweifel. Bei der persönlichen An-
hörung vor dem Amtsgericht habe die 
Eigentümerin ihren Bedarf nur „zaghaft“ 
vorgebracht und auch nicht genau be-
nennen können, warum es unter vielen 
Wohnungen aus ihrem Besitz genau 
diese sein sollte. Die ganze Situation 
wirke etwas „lebensfremd“.

(LBS Infodienst)


